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   Gemeinde Büchen 
Der Bürgermeister 

 

 

Nutzungsvereinbarung 

für die 

Schließfächer außerhalb der Sammelschließanlagen 

Lauenburger Straße und Bahnhofstraße 

 

am Bahnhof Büchen 

 

Die Gemeinde Büchen (Betreiberin), Amtsplatz 1, 21514 Büchen gestattet 

Frau/Herrn  __________________________________________________ 

Wohnhaft in   __________________________________________________ 

Telefon  __________________________________________________ 

 

Nutzung ab  __________________________________________________ 

Nutzung bis  __________________________________________________ 

 

die Nutzung der Schließfächer in der unten genannten Anlage. 

Änderungen bei den o. g. Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 

 

Die Schließfächer sind durch die Nutzerin/den Nutzer nach jedem Verlassen zu 

verschließen. Die Weitergabe der Chipkarte(n) an Dritte ist untersagt. 

Die Benutzung der Schließfächer und Ladestellenschränke erfolgt auf eigene Gefahr. Der 

Betreiberin obliegen keine Verwahrungs- und Obhutspflichten. Dieses gilt für Zubehör, 

Gepäck oder Sonstiges.  

Die Benutzungsordnung für die Bike+Ride-Anlage am Bahnhof Büchen wird anerkannt. 

  



 

Die/Der Obengenannte bestätigt hiermit den Empfang von 

___________ Chipkarte/-karten mit der Nr./den Nummern _______________________ 

für die Schließfächer am Bahnhof Büchen 

o Lauenburger Straße 

o Bahnhofstraße. 

Es ist ein Pfandbetrag in Höhe von 10,00 € pro Chipkarte zu entrichten. 

Bei Ablauf der Vereinbarungslaufzeit ist/sind die Chipkarte(n) an die Betreiberin 

zurückzugeben. Bitte wenden Sie sich während der Öffnungszeiten (http://www.amt-

buechen.eu/startseite.phtml) oder nach telefonischer Vereinbarung an den Bürgerservice der 

Gemeinde Büchen. Bei Nichtrückgabe der Chipkarte(n) verlängert sich der o. g. 

Nutzungszeitraum automatisch um einen Monat. 

 

Eine außerordentliche Kündigung dieser Vereinbarung ist nach § 543 BGB durch jede 

Vertragspartei möglich. Ordentliche Kündigungen richten sich nach § 573 ff BGB. 

 

Ein Verlust der Chipkarte(n) ist unverzüglich der Betreiberin mitzuteilen. 

Die Nutzung der Schließfächer ist unentgeltlich möglich. 

 

Die Nutzerin/Der Nutzer erhält eine Kopie der Nutzungsvereinbarung. 

 

Büchen,  

 

Nutzerin/Nutzer      Gemeinde Büchen 

        i. A. 

 

 

______________________________   ___________________________ 

 

 

Ansprechpartner: Gemeinde Büchen 

Amtsplatz 1 

D-21514 Büchen 

Tel.: 0 41 55 80 09-0 

Fax: 0 41 55 80 09-999 

E-Mail: info@gemeinde-buechen.de 
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